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Beilage ./3 
Erklärung einer Bietergemeinschaft 

(Nur für den Fall des Vorliegens einer Bietergemeinschaft) 
 
 
Wir erklären als Mitglieder der Bietergemeinschaft, dass die Bietergemeinschaft aus folgenden Mit-
gliedern besteht: 
 
 

Firma/Name Ansprechperson Tätigkeitsbereich in der ARGE 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Wir erklären als Mitglieder der Bietergemeinschaft rechtsverbindlich, dass der nachstehende bevoll-
mächtigte Vertreter (Federführer) alle oben angeführten Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber, ins-
besondere im gegenständlichen Vergabeverfahren und in sämtlichen Belangen der Vertragsabwick-
lung, rechtsverbindlich ohne jede Einschränkung vertritt: 
 
 
 
Firma / Name:  ........................................................................................................ 
 
 
Geschäftsanschrift:  ........................................................................................................ 
 
 
Ansprechperson:  ........................................................................................................ 
 

 
 
Sämtliche Zustellungen an diesen bevollmächtigten Vertreter der Bietergemeinschaft sind unter nach-
stehenden (rechtskräftig zustellfähigen) Koordinaten vorzunehmen: 
 
 
 
Fax:  ........................................................................................................ 
 
 
E-Mail:  ........................................................................................................ 
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Wir erklären als Mitglieder der Bietergemeinschaft weiter, dass wir im Falle der Beauftragung eine 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) bilden werden, in der alle Mitglieder der gegenständlichen Bietergemein-
schaft zur vertragsgemäßen Erbringung der gesamten Leistungen solidarisch haften werden. Ferner 
erklären wir gemäß § 76 BVergG, dass wir im Auftragsfall – ohne jede Einschränkung – den Mitglie-
dern unserer Bietergemeinschaft jeweils die zur Ausführung des Auftrages benötigten Mittel im erfor-
derlichen Ausmaß tatsächlich zur Verfügung stellen werden.  
 
Als bevollmächtigter Vertreter der Arbeitsgemeinschaft wird der bevollmächtigte Vertreter der Bieter-
gemeinschaft namhaft gemacht. Sollte dieser bevollmächtigte Vertreter aus welchem Grund auch 
immer als Federführer nicht mehr zur Verfügung stehen, werden wir unverzüglich und schriftlich ein 
anderes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft als bevollmächtigten Vertreter (Federführer) benennen. 
Sollte eine derartige Benennung unterbleiben, verpflichtet sich jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
auf erstmalige schriftliche Aufforderung durch den Auftraggeber den Vertrag mit Wirksamkeit für sämt-
liche Mitglieder derselben abzuwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Firmenstempel                           Firmenstempel                                       Firmenstempel 

 
 


